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VORWORT

Die vorliegende von SIA und VSA gemeinsam herausgegebene Empfehlung beschreibt die Arbeiten
und Massnahmen, welche bei der Planung und Ausführung von Baustellenentwässerungen zum Schutz
der Gewässer notwendig sind. Damit soll für die am Bau Beteiligten wie auch für die mit dem Vollzug
des Gewässerschutzes beauftragten Behörden eine gesamtschweizerisch einheitliche Grundlage und
Hilfestellung angeboten werden. Die Regelungen sind in Übereinstimmung mit den entsprechenden
Gesetzen und Verordnungen ausgearbeitet. Es ist für das Verständnis der Empfehlung notwendig,
einzelne Vorschriften und Gebote aus den gesetzlichen Grundlagen zu wiederholen und sie sinngemäss
auf die Planung und Ausführung der Baustellenentwässerung anzuwenden. So enthält diese Emp-
fehlung neben der Darstellung des Standes der Technik auch zwingend einzuhaltende Vorschriften und
Gebote sowie Hinweise auf die im konkreten Einzelfall bei den zuständigen Behörden einzuholenden
speziellen Bewilligungen.
Zur Zeit der Veröffentlichung dieser Empfehlung ist die Verordnung über den Schutz der Gewässer vor
wassergefährdenden Flüssigkeiten (VWF) in Überarbeitung. In diesem Zusammenhang können sich ins-
besondere Änderungen bei der Bewilligungspflicht gemäss Ziffer 2 51 und bezüglich des Hinweises auf
die Verordnungen über die Anlagen für das Lagern und Umschlagen wassergefährdenden Flüssigkeiten
(TTV) in Ziffer 5 42 ergeben. Die Inkraftsetzung der revidierten  VWF ist frühestens auf 1999 zu erwarten.
Falls sie dannzumal von dieser Empfehlung abweichende Bestimmungen enthält, wird die Empfehlung
diesbezüglich angepasst. Auch die Gewässerschutzverordnung (GSchV) wird zur Zeit überarbeitet. Für
die Empfehlung SIA 431 ergeben sich dadurch aber voraussichtlich keine Änderungen. 
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Die vorliegende Empfehlung SIA 431 «Entwässerung von Baustellen» wurde vom Central-Comité am 
13. Juni 1997 in Bern genehmigt.

Sie tritt am 1. Dezember 1997 in Kraft.
Der Präsident: K. Aellen
Der Generalsekretär: E. Mosimann
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